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Die wichtigsten GdB-abhängigen 
Nachteilsausgleiche im Überblick 
Wir beraten und vertreten Sie auf allen Gebieten der gesetzlichen Sozialversicherung, klären über Ansprüche 
auf, unterstützen bei der Antragstellung, prüfen Bescheide und übernehmen im Fall der Fälle Widersprüche 
oder Klagen vor dem Sozialgericht – so auch im Schwerbehindertenrecht.

www.sovd-hh.de

https://www.sovd-hh.de/


Ermäßigung beim 
Rundfunkbeitrag mit 
Merkzeichen RF, wenn 
GdB-Höhe allein wegen 
Sehbehinderung

Bei GdB-Höhe allein wegen 
bestimmter Erkrankungen 
(z.B. Morbus Crohn): Park-
erleichterungen (oranger 
Ausweis) 

Bei chronisch Kranken in 
in Dauerbehandlung:
Zuzahlungsermäßigung 
bzw. -befreiung bei medizi-
nischen Leistungen

GdB 70
Behinderten-Pauschbetrag 
von 1.780 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Wahlweise Entfernungs-
kostenpauschale von 30 
bzw. ab km 21 von 35 ct/
km (38 ct/km für 2022 
bis 2026) für die einfache 
Strecke zur Arbeit (maxi-
mal: 4.500 Euro) oder die 
tatsächlichen Aufwendun-
gen für den Weg zur Arbeit 
bei der Steuer absetzbar

Bei Merkzeichen G: 
Behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale von 
900 Euro bei der Steuer 
absetzbar

Ermäßigte BahnCard

GdB 100
Behinderten-Pauschbetrag 
von 2.840 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Abzug eines Freibetrags 
von 4.500 Euro bei der 
Einkommensermittlung 
im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung

Freibetrag von 1.800 Euro  
beim Wohngeld

Vorzeitige Verfügung über 
Bausparkassenbeiträge 
oder Sparbeträge nach 
dem Wohnungsbauprämi-
engesetz bzw. Vermögens-
bildungsgesetz

Häufig Ermäßigung oder 
Befreiung bei der Hunde-
steuer (ortsspezifisch, zum 
Teil auch bei niedrigerem 
GdB)

GdB 80
Behinderten-Pauschbetrag 
von 2.120 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Bei Pflegebedürftigkeit: 
Abzug eines Freibetrags 
von 4.500 Euro bei der 
Einkommensermittlung 
im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung

Behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale von 
900 Euro bei der Steuer 
absetzbar

Ermäßigung beim Rund-
funkbeitrag mit Merkzei-
chen RF, wenn ein Leiden 
die Teilnahme an öffent-
lichen Veranstaltungen 
dauerhaft verunmöglicht

GdB 90
Behinderten-Pauschbetrag 
von 2.460 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Bei Merkzeichen Bl oder Gl: 
Ermäßigung auf Verbin-
dungsentgelte (Sozial-
tarif 2: Gutschrift von bis 
zu 8,72 € netto) bei der 
Telekom

Abschlagsfreie „Alters-
rente für schwerbehinderte 
Menschen“ zwei Jahre frü-
her (ab 63 bzw. 65 Jahren) 
möglich oder vorzeitige 
Alterserente mit Abschlä-
gen (bzw. vorzeitige 
Pensionierung) bis zu fünf 
Jahre früher möglich (ab 60 
bzw. 62 Jahren)

Bei Merkzeichen G oder aG:
Wahlweise Entfernungs-
kostenpauschale von 30 
ct/km bzw. ab km 21 von 
35 ct/km (für 2022 bis 
2026: 38 ct/km) für die 
einfache Strecke zur Arbeit 
(maximal: 4.500 Euro) oder
die tatsächlichen Auf-
wendungen für den Weg 
zur Arbeit bei der Steuer 
absetzbar

Bei Merkzeichen aG, Bl 
oder bestimmten Erkran-
kungen: Parkerleichterun-
gen (blauer Ausweis)

Bei Merkzeichen RF: 
Ermäßigung auf Verbin-
dungsentgelte (Sozial-
tarif 1: Gutschrift von bis 
zu 6,94 € netto) bei der 
Telekom

GdB 60
Behinderten-Pauschbetrag 
von 1.440 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Kündigungsschutz

Begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben

Hilfen zur Erlangung und 
zum Erhalt eines Arbeits-
platzes

Eine Arbeitswoche 
Zusatzurlaub

Freistellung von 
Mehrarbeit

Anspruch auf Teilzeit

Kraftfahrzeughilfe

Bei Lehrkräften: Stunden-
ermäßigung (bundes-
landspezifisch)

Bei Pflegebedürftigkeit: 
Freibetrag von 1.800 Euro  
beim Wohngeld

Bei Pflegebedürftigkeit: 
Abzug eines Freibetrags 
von 2.100 Euro bei der 
Einkommensermittlung 
im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung

Häufig Beitragsermäßi-
gung bei Automobilclubs 
(z.B. ADAC)

Ermäßigung oder Befrei-
ung bei Kurtaxen (orts-
spezifisch)

GdB 20

GdB ab 20 gilt als 
Behinderung

Behinderten-Pauschbetrag 
von 384 Euro bei der 
Steuer absetzbar

GdB 30

Behinderten-Pauschbetrag 
von 620 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Gleichstellung mit schwer-
behinderten Menschen 
möglich

Bei gleichgestellten 
Arbeitnehmer:innen:
- Kündigungsschutz 
- Begleitende Hilfe   
   im Arbeitsleben

GdB 40

Behinderten-Pauschbetrag 
von 860 Euro bei der 
Steuer absetzbar

GdB 50
GdB ab 50 gilt als 
Schwerbehinderung

Behinderten-Pauschbetrag 
von 1.140 Euro bei der 
Steuer absetzbar

Service-Tipp für pflegende Angehörige:
Unabhängig vom GdB können Sie ihre unentgelt-
liche Pflegeleistung mit dem Pflege-Pauschbetrag
bei der Steuer absetzen – und zwar in Höhe von:
  600 Euro bei Pflegegrad 2
  1.100 Euro bei Pflegegrad 3
  1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5 
  1.800 Euro bei GdB 50 mit Merkzeichen H oder Bl

Nachteilsausgleiche, die bei einem niedrigen 
GdB angegeben sind, haben auch Gültigkeit 
für alle höheren.

Stand: 2022



Sozialverband Deutschland 
Landesverband Hamburg

Damit Sie auch in 
Zukunft lächeln

Wir schützen Sie vor den 
Folgen sozialer Härte

Auch in Ihrer Nähe

Jetzt Mitglied werden!

                 040 / 611 60 70  
                 info@sovd-hh.de
                www.sovd-hh.de

https://www.sovd-hh.de/sovd-mitglied-werden/sovd-mitgliedsantrag-online-mitgliedschaft?etcc_cmp=PDF-GDB&etcc_med=QR
https://www.sovd-hh.de/

	Die wichtigsten GdB-abhängigen Nachteilsausgleiche im Überblick
	GdB 20
	GdB 30
	GdB 40
	GdB 50
	GdB 60
	GdB 70
	GdB 80
	GdB 90
	GdB 100

	Service-Tipp für pflegende Angehörige
	Jetzt Mitglied werden!



